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Schüler/innen im Ausland

Zeitraum:	_______________________________________
Vor- und Nachname:	_______________________________________
Klasse:	_______________________________________
Klassenlehrer/in:	_______________________________________
Zielland:	_______________________________________
Tel.Nr. (Erziehungsberechtigter):	_______________________________________

Vorgehen zu Beginn der Organisation
1. Erste Informationen bei der Ansprechpartnerin Frau Richter einholen.
2. Frau Richter hält anschließend Rücksprache mit der Schulleitung.
3. Daraufhin meldet sich Frau Richter oder die Schulleitung bei Ihnen 
 Bitte vor diesem Schritt keine weiteren Maßnahmen einleiten!

Wichtige Informationen
Ein Auslandsaufenthalt von Schülern/innen des MvLG ist grundsätzlich möglich. Es handelt sich jedoch stets um Einzelfallentscheidungen!

Gängige Verfahren: 

1. Auslandsaufenthalt nach Klasse 10: 
· Schüler/innen verbringen ein halbes oder ein ganzes Jahr im Ausland und kehren anschließend zur Kursstufe zurück. 
· Die Wahl der Kursstufenfächer erfolgt während des Auslandsaufenthalts.  

2. Auslandsaufenthalt während Klasse 10:
Grundsätzlich gilt: Klasse 10 stellt eine wichtige Vorbereitung auf die Kursstufe dar!

a) Erstes Halbjahr: Ein Auslandsaufenthalt in diesem Zeitraum wird nicht empfohlen, da in dieser Phase die wichtigsten Grundlagen für die Kursstufe gelegt werden. 

b) Zweites Halbjahr: Diese Variante ist deutlich empfehlenswerter. Dabei gilt zu beachten: 
· Das Notenbild des ersten Halbjahres ist ausschlaggebend. 
· Besonders wichtig sind die Leistungen in hierarchisch aufgebauten Fächern. 
· Das Notenbild des Halbjahres stellt das Notenbild des Endzeugnisses dar.
· Bei Fächern, die nur im ersten Halbjahr unterrichtet werden, kann es vorkommen, dass die Note im Endzeugnis ausgesetzt wird.  
· Die Noten der Fächer, die nach Klasse 10 abgewählt werden, erscheinen im Abiturzeugnis. 
· Die Kursstufenwahl erfolgt vom Ausland aus: Bitte halten Sie hierfür den Kontakt zum MvLG aufrecht und achten Sie darauf, entsprechende Fristen einzuhalten.  
· Bitte informieren Sie Frau Richter rechtzeitig über den geplanten Rückreisetermin.  

In jedem Fall zu beachten: 
· Zeugnisse dürfen nie von unseren Lehrkräften übersetzt werden. Dies gilt für Fach-, Fremdsprachen- sowie Klassenlehrer/innen. Bitte wenden Sie sich für Übersetzungen ausschließlich an staatlich anerkannte Übersetzerbüros. 

· Angebote gewinnorientierter Veranstalter, Organisationen oder Agenturen sind weder bindend noch entsprechen sie immer den tatsächlichen schulischen Vorgaben. Maßgeblich und verbindlich sind ausschließlich die Einschätzungen, Absprachen und Vereinbarungen der Schulleitung.  

Angaben zum Auslandsaufenthalt (soweit bekannt und sofern zutreffend)

Organisation des Aufenthalts 
	□  eigenständig
	□  durch Agentur o. Ä.        __________________________________ 

Familie im Ausland:                    __________________________________
Anschrift im Ausland:                  __________________________________
                                                    __________________________________
Telefon im Ausland:                    __________________________________
E-Mail:                                         __________________________________
Schule im Ausland:                     __________________________________


Datum und Unterschrift ____________________________________________
	(Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)







Finale Genehmigung der Schulleitung

___________________	_______________________________________
Datum	Unterschrift
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